
 

Hinweise zum UWCL-Finale in Eindhoven  
FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg 

am 03.06.2023 (Anstoß 16 Uhr) 
 
 

Allgemeine Hinweise für Niederlande 

Notrufnummern in den Niederlanden  

Polizei  0044-101 
Rettungsdienst 0044-112  
Botschaften und Konsulate der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden 

Die nächstgelegene Anlaufstelle für deutsche Bürger, die sich in Eindhoven aufhalten, ist das Generalkonsulat 
der Bundesrepublik Deutschland in Amsterdam 

Adresse: Honthorststraat 36-38. 1071 DG Amsterdam 
Telefonnotrufnummer des Generalkonsulats: +31 20 574 77 00 
Bei Notfällen außerhalb der Öffnungszeiten: +31 6 22 45 98 41 
 
Einreise 

Die Einreise in die Niederlande (Teil des Königreichs in Europa) ist für deutsche Staatsangehörige mit folgen-
den Dokumenten möglich: 

 Reisepass: Ja 
 Vorläufiger Reisepass: Ja 
 Personalausweis: Ja 
 Vorläufiger Personalausweis: Ja, muss gültig sein 
 Kinderreisepass: Ja 

 
Straßenverkehr in den Niederlanden 

Bei Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern haftet grundsätzlich der Autofahrer, unabhängig von der 
Schuldfrage. Die Promillegrenze beträgt 0,5; für Fahranfänger in den ersten fünf Jahren 0,2. 
Gelbe Markierungen an Bordsteinkanten bedeuten Parkverbot, bei blauen ist Parken mit Parkscheibe gestat-
tet. Bußgeld- und Gebührenzahlungen werden in den Niederlanden sehr streng kontrolliert. Sie müssen damit 
rechnen, dass nichtgezahlte Bußgelder oder Gebühren bei einer späteren Wiedereinreise in die Niederlande 
geahndet werden. Die Polizei kann bei noch offenen Forderungen das Fahrzeug beschlagnahmen, wenn es 
durch den Kostenschuldner gefahren wird, auch wenn dieser nur Fahrer und nicht Eigentümer des Fahrzeugs 
ist. Darüber hinaus können Kostenschuldner z. B. bei der Einreisekontrolle auf dem Flughafen Schiphol bis zur 

Zahlung der ausstehenden Beträge in Polizeigewahrsam genommen werden. 

Führerschein 

Der deutsche Führerschein ist ausreichend. 

Kriminalität in den Niederlanden 

Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl kommt insbesondere in den Großstädten vor. 
In der Vergangenheit haben Betrüger in Amsterdam von Touristenfinanzielle Hilfen erbeten, um nach einem 
angeblichen Diebstahl zumindest Fahrtkosten bestreiten zu können; siehe auch Hinweise der deutschen Ver-
tretungen in den Niederlanden zu Warnung vor Trickbetrügern. 
 
LGBTIQ 

Es gibt keine Hinweise auf besondere Schwierigkeiten, die Akzeptanz ist insbesondere in Großstädten gut 

ausgeprägt. 



 

Rechtliche Besonderheiten 

Anders als häufig angenommen, sind in den Niederlanden alle Drogen verboten. Lediglich der an strenge Auf-
lagen geknüpfte Verkauf von höchstens fünf Gramm Cannabis (Marihuana/Haschisch) in „Coffeeshops“ und 
der Besitz von höchstens fünf Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch werden nicht strafrechtlich verfolgt. Dar-
über hinaus sind in den Niederlanden Handel (Import/Export), Verkauf, Herstellung und Besitz sowohl von 
Cannabis als auch von harten Drogen strafbar. Ferner gibt es in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag örtlich 
gekennzeichnete Verbote, Drogen im Freien zu konsumieren. Bei Zuwiderhandlungen können Geldbußen ver-
hängt werden, die in der Stadt Den Haag z.B.95 EUR betragen. 

Realistische Imitationen von Feuerwaffen sind in den Niederlanden verboten. 

Pfefferspray, Tränengas und CO2-Gas gelten als wehrlosmachende Gase und sind verbotene Waffen im Sinne 
des niederländischen Waffengesetzes. Deren Mitführen und Gebrauch ist daher verboten und wird mit hohen 
Geldbußen oder Freiheitsstrafe geahndet. 
 
Stadion in Eindhoven: Philips Stadion 

Anreiseinfos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VfL-Ansprechpartner in Eindhoven: 

Petra Biallowons  Fanbetreuung  +49 (0) 172 10 37 53 
Michael Schrader  Fanbetreuung  +49 (0)152 52 88 41 68 


